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	 	 Information zur Berechnung
	� 	� Die SVA Zürich erhebt einen prozentualen 

Verwaltungskostenbeitrag auf Basis der jährlich 
abgerechneten AHV/IV/EO-Beiträge. Reduzierte Tarife 
setzen voraus, dass die Zahlung termingerecht erfolgt. 

	 1	 Beitragssätze für Arbeitgebende
	  			  AHV/IV/EO-Beiträge	 Grundtarif	 AHVeasy*
				    CHF 	 %	 %
			   ab	 1	 5.00	 5.00
				    7’500	 4.75	 4.25
				    12’500	 3.25	 2.00
				    22’500	 2.00	 1.00
				    50’000	 1.25	 0.70
				    150’000	 1.00	 0.45
				    200’000	 0.90	 0.40
				    500’000	 0.70	 0.30
		  * Bedingung: Lohndeklaration über AHVeasy einreichen

		   	�Information und Anmeldung für AHVeasy

		�  Die SVA Zürich stellt Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern das Onlineportal AHVeasy zur Verfügung. Die 
Anmeldung für die Nutzung ist auf unserer Website 
möglich: www.svazurich.ch/ahveasy

		�  Bei Fragen hilft die zuständige Kundenberaterin, der 
zuständige Kundenberater gerne.

	 2 	� Beitragssätze für Selbständig- 
erwerbende und Arbeitnehmende von 
Arbeitgebenden mit Sitz im Ausland 
(ANOBAG)

	  	AHV/IV/EO-Beiträge	  Grundtarif
	  	 CHF	 %
	 ab	 1	 5.00
		  7’500	 4.25
		  12’500	 2.25
		  22’500	 1.50
		  50’000	 1.00
		  200’000	 0.50
		

		
	� 
Information für Selbständigerwerbende mit  
Angestellten

			�   Die SVA Zürich berechnet die Verwaltungskosten
beiträge für die selbständigerwerbende Firmen- 
inhaberin oder den selbständigerwerbenden Firmen-
inhaber getrennt von den Verwaltungskostenbeiträgen 
des Unternehmens:

		  –	� Grundlage für die Verwaltungskostenbeiträge von 
Selbständigerwerbenden sind die persönlichen  
AHV/IV/EO-Beiträge.

		  –	� Grundlage für die Verwaltungskostenbeiträge von 
Unternehmen sind die AHV/IV/EO-Beiträge aufgrund 
der abgerechneten Lohnsumme der Angestellten.

	3 	 Beitragssatz für Nichterwerbstätige
		�  Für Nichterwerbstätige beträgt der Verwaltungskosten-

beitragssatz 5 Prozent.

	4 	 Beitragsrechnungen via eBill bezahlen
		�  Bezahlen Sie Ihre Beitragsrechnungen mit wenigen 

Klicks im E-Banking. So sparen Sie Zeit und Aufwand. 
Mehr dazu: www.svazurich.ch/ebill

	5 	 Z�ahlungs- und Eingabefristen einhalten
		�  Bitte halten Sie die Zahlungs- und Eingabefristen ein. 

Reduzierte Tarife werden nur gewährt, wenn Lohn
deklaration und Zahlungen fristgerecht bei der  
SVA Zürich eingehen. Wenn Fristen nicht eingehalten 
werden, erhebt die SVA Zürich gemäss AHV-Gesetz  
5 Prozent Verzugszinsen, und es wird der Höchstsatz für 
Verwaltungskosten angewendet.

	6 �	 Gültigkeit der Verwaltungskosten- 
	 beitragssätze

		�  Die oben aufgeführten Verwaltungskostenbeitrags-
sätze gelten ab dem Beitragsjahr 2026. Für Rechnungen 
zu früheren Beitragsjahren gelten die damaligen Tarife.
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